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Verschiedene Verfahren stehen für 
die außergerichtliche Streitbei- 
legung zur Verfügung: Schlichtung, 
Mediation, Schiedsgutachten und 
Schiedsgericht. Die Bedeutung in 
Deutschland nimmt generell zu



Berliner Wirtschaft 06-11  I 11

Wege zum Recht TITEL

Schlichten  
statt richten
Streitigkeiten zwischen Kunde und Unternehmen oder Mitarbeiter 
und Unternehmen lassen sich außergerichtlich beilegen. Schlich-
tungsverfahren und Mediationen sparen Geld und Zeit. Außerdem 
gibt es keine Gewinner und Verlierer

ALMUT KASPAR

E
s war bereits die dritte Mah-
nung, die der Berliner Unter-
nehmer Bernhard Hermanns 
verschickt hatte. Doch der 

ausstehende Betrag wurde ein-
fach nicht überwiesen.  „Es kommt 
schon mal vor, dass sich Kunden 
unendlich viel Zeit mit dem Aus-
gleich der Rechnungen lassen“, sagt 
der Prokurist von Lotus Transfers 
International, einer deutsch-italie-
nischen Firma, die Textildruck-Ma-
schinen und -Bedarf  herstellt. Als 
Hermanns trotz mehrfacher Anrufe 
und schriftlicher Au�orderungen 
zur Zahlung immer noch erfolg-
los blieb, schaltete der sonst so ge-
duldige Manager seinen Rechtsan-
walt ein. Der riet ihm, zunächst auf 
rechtliche Schritte zu verzichten 
und es erst mal mit einer Mediation 
(heißt: Vermittlung) zu versuchen. 

„Weil wir besonderen Wert auf 
eine gute Zusammenarbeit legen, 
wollten wir auf gar keinen Fall die 
Geschäftsbeziehung zu diesem 
Kunden aufs Spiel setzen“, sagt 
Odette de Pasquali, Inhaberin von 
Lotus Transfers International. „Hin-

zu kam, dass wir durch die Beratung 
unseres Anwalts verstanden haben, 
dass wir nicht nur viel Geld, son-
dern auch Zeit und Nerven sparen, 
wenn wir uns außergerichtlich eini-
gen können.“ Da ihre Firma Mitglied 
der IHK Berlin ist, wandten sich die 
Unternehmer an die dortige Abtei-
lung Recht und Fair Play, wo ihnen 
eine umfangreiche Liste mit pro-
fessionellen Mediatoren zur Verfü-
gung gestellt wurde. Ein von beiden 
Streitparteien gemeinsam ausge-
wählter Vermittler schlug dann vor, 
dass der Schuldner den ausstehen-
den Betrag in Raten abzahlt. Inzwi-
schen ist die Forderung beglichen 
und Bernhard Hermanns froh: „Ei-
ne solche Vereinbarung ermög-
licht eher die Fortsetzung einer Ge-
schäftsbeziehung als eine Ausein-
andersetzung vor Gericht.“

Schlichten wird bedeutender

Schlichten statt richten, Hand-
schlag statt Urteil: Die außergericht-
liche Streitbeilegung, die sich in den 
USA und in vielen europäischen 
Nachbarländern längst durchge-
setzt hat, gewinnt nun auch bei uns 

immer mehr an Bedeutung. Dafür 
stehen verschiedene Verfahren zur 
Verfügung: Schlichtung, Mediati-
on, Schiedsgutachten und Schieds-
gericht. Bei der Schlichtung lassen 
sich die Parteien einen Lösungsvor-
schlag von einem Schlichter unter-
breiten. „Bei einer Mediation geht 
es darum, dass die Parteien ihre 
Lösung selbst erarbeiten“, sagt Ve-
ra Rehberger vom Berliner Mediati-
onsbüro Mitte. Während Gerichts-
verfahren meist langwierig und 
teuer sind, kommt man bei Schlich-
tungen oder Mediationen schneller 
und billiger zum Ziel. Außerdem 
werden Kon�ikte nicht nur aus ju-
ristischer Sicht beurteilt, sondern 
auch nach wirtschaftlichen und so-
zialen Aspekten. Und: Es gibt weder 
Gewinner noch Verlierer, weil man 
sich mit der Hilfe eines Mediators 
gemeinsam einigt.

Anfang des Jahres hat das Bundes-
justizministerium den Entwurf 
eines Gesetzes zur Förderung der 
Mediation und anderer Verfahren 
der außergerichtlichen Kon�iktbei-
legung präsentiert. Voraussichtlich 
im Juli wird das Gesetz endgültig 
beschlossen werden. Es soll nicht � F
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schaftsmediatorin Pernila Huwald, die 
bei der Deutschen Bahn (DB) als Leite-
rin des Arbeitsgebietes Personalbetreu-
ung & -entwicklung (Leitende Führungs-
kräfte) arbeitet und Gründungsmitglied 
eines Pools von rund 30 innerbetrieb-
lichen Mediatoren beim DB-Konzern 
ist. „Solche Mediationen fördern die Ver-
trauens- sowie die Unternehmenskultur 
spürbar.“ Ausfallquoten durch Krankheit 
würden deutlich reduziert, Kosten für 
Anwälte und Gerichtsverfahren gesenkt, 
selbst versteckte Kosten infolge von De-
motivation oder Verunsicherung maß-
geblich beein�usst. 

Gesetzgeber erkennt die Vorteile

Pernila Huwald schildert ein klassisches 
Beispiel. „Als in einer Abteilung ein Mit-
arbeiter zum Leiter befördert wurde, ver-
änderte sich das bisher kollegiale Mitein-
ander schlagartig – plötzlich bestimmten 
Kompetenzstreitigkeiten, Neid und Ver-
trauensverlust den Arbeitsalltag.“ In drei 
Sitzungen an drei Vormittagen hatten 
die Mitarbeiter die Sorgen und Nöte ih-
res ehemaligen Kollegen kennen gelernt 
und waren sogar überrascht, welche Ge-
danken er sich über seine neue Rolle und 
die Zusammenarbeit machte. „Es wurde 
deutlich, dass er spürbar mehr Druck aus 
allen Richtungen auszuhalten hatte und 
sich gleichwohl schützend vor seine Mit-

arbeiter stellte.“ Nach Abschluss des Ver-
fahrens bekundeten die Mitarbeiter, hin-
ter ihrem neuen Chef stehen zu wollen, 
wenn es ihm gelänge, sie respektvoll und 
in angemessenem Ton anzusprechen – 
und seine Entscheidungen transparent 
begründen könne. Fortan funktionierte 
die Abteilung wieder reibungslos.

Diese Vorteile hat auch der Gesetzge-
ber erkannt und schreibt beispielswei-
se bei Ausbildungsstreitigkeiten zwin-
gend vor, dass vor Erhebung der Klage vor 
einem Arbeitsgericht ein Schlichtungs-
ausschuss (Ausschuss zur Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Ausbilden-
den und Auszubildenden aus einem be-
stehenden Berufsbildungsverhältnis ge-
mäß Paragraf 111 Abs. 2 ArbGG) angeru-
fen werden muss. 

Die IHK Berlin hat durchweg posi-
tive Erfahrungen mit solchen Kon�iktlö-
sungen in Ausbildungsverhältnissen ge-
macht. Immerhin landen jedes Jahr etwa 
200 Fälle vor dem entsprechenden Aus-
schuss der Kammer, von denen rund 60 
Prozent mit einem Vergleich oder Schlich-
terspruch enden. Nicht selten kommt 
es allerdings vor, dass die Streitparteien 
nicht mehr bereit sind, derlei Di�erenzen 
friedlich miteinander zu lösen. Ausbil-
dungsberater der IHK gehen dann in die 
Betriebe und prüfen, ob eine Schlich-
tung vor dem Schlichtungsausschuss 
der IHK ein Arbeitsgerichtsverfahren � 
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nur die Vertraulichkeit der Schlichtungs-
verfahren durch eine Verschwiegenheits-
p�icht der Mediatoren schützen und die 
Vollstreckbarkeit geschlossener Verein-
barungen erleichtern, sondern u. a. auch 
die Quali�kation der Mediatoren gesetz-
lich regeln. Das neue Mediationsgesetz 
setzt damit eine Forderung des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Jahr 2007 
um: „Eine zunächst streitige Problemla-
ge durch eine einverständliche Lösung zu 
bewältigen, ist auch in einem Rechtsstaat 
grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber 
einer richterlichen Streitentscheidung.“

Dabei gibt es Mediationen schon seit 
etwa 15 Jahren in Deutschland. Außer-
gerichtlich geschlichtet wird etwa bei 
Scheidungen, Erbstreitigkeiten oder Kon-
�ikten zwischen Nachbarn, aber auch in 
der Wirtschaft, wo man damit beste Er-
fahrungen gemacht hat. Auch Berliner 
Gerichte haben Verfahren eingesetzt, 
in denen ein Richter die Mediation vor-
schlägt. Neben den so genannten ge-
richtsinternen oder gerichtsnahen Medi-
ationen können zudem Schiedsgutach-
ter – hauptsächlich bei Kauf-, Miet- oder 
Bauwerkverträgen – oder private Schieds-
gerichte mit der Streitbeilegung beauf-
tragt werden. 

Bei innerbetrieblichem Streit greifen 
vielfach schon Kollegen als Schlichter 
ein. „Die Vorteile liegen auf der Hand“, 
sagt die Berliner Anwältin und Wirt-

Odette de Pasquali, Inhaberin von Lotus Transfers International, und ihr Prokurist Bernhard Herrmanns konnten dank Mediation sensible Kundenbeziehungen schonen 
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ersetzen kann. Sie wirken positiv und be-
ruhigend auf die Streitparteien ein und 
�nden häu�g gemeinsam Lösungen für 
eine weitere konstruktive Zusammenar-
beit. Ein Verfahren, das durchaus Sinn 
stiftend ist – sowohl für  den Auszubilden-
den als auch den Arbeitgeber.

Es gibt noch weitere Vorteile, die nicht 
zu unterschätzen sind. Gerade wenn es 
um Wettbewerbsstreitigkeiten geht, ist es 
für Unternehmer von Vorteil, Einigungs-
stellen aufzusuchen, die auf die Fort-
führung der Geschäftsbeziehung abzie-
len. Im Gegensatz zu den ö�entlichen 
Gerichtsverhandlungen können bei ei-

ner außergerichtlichen 
Schlichtung Geschäfts-
geheimnisse gewahrt 
bleiben. Die Einigungs-
stelle für Wettbewerbs-
streitigkeiten des Landes 
Berlin bei der IHK wird 
zum Beispiel einge-
schaltet, wenn fehlende 
oder unrichtige Anga-
ben im Impressum einer 
Homepage beanstan-
det werden oder irrefüh-
rende Werbung moniert 
wird. Für die Anrufung 
der Einigungsstelle be-
darf es nur eines schrift-
lichen Antrags. Die Kos-
ten des Verfahrens – 55 
Euro – werden bei einer 
berechtigten Beanstan-
dung dem Antragsgeg-
ner auferlegt. Bei ein-

vernehmlichen Lösungen ist es sogar 
möglich, dass die Kon�iktparteien auch 
ungewöhnliche und kreative Vereinba-
rungen tre�en können, um ihre geschäft-
liche Beziehung fortzusetzen.

Wenn Geschäftspartner von vornher-
ein auf Nummer Sicher gehen wollen, 
verp�ichten sie sich vertraglich, im Falle 
einer Streitigkeit vor Klageerhebung al-
le Möglichkeiten einer Schlichtung aus-
zuschöpfen. Kommt es in diesen Ver-
fahren zu keiner Einigung, kann immer 
noch der Klageweg beschritten werden. 
Wie lange ein Schlichtungsverfahren 
dauert und wie viel es kostet, hängt von 
den Parteien und ihren Vereinbarungen 
mit dem Schlichter ab. In jedem Fall kann 
eine einvernehmlich gefundene Lösung 
aber schneller umgesetzt werden – und 
es hilft, einen langen Rechtsstreit über 
mehrere Instanzen zu vermeiden. Das 
spart Zeit und Geld. 

Dr. Heinrich Zwanzger, heute Ge-
schäftsführer der Terralkis GmbH für 
den Vertrieb von CAD-Software, machte 
erstmals 2007 positive Erfahrungen mit 
der außergerichtlichen Mediation. Da-
mals führte er zusammen mit zwei wei-
teren Gesellschaftern ein Berliner Soft-
ware-Unternehmen. Als man sich über 
die weitere Strategie der Firma nicht ei-
nigen konnte, trennte man sich. Dann 
gab es Streit, als Zwanzger einem seiner 
Ex-Partner vorwarf, ihm noch Provisi-
onen zu schulden. Die Streithähne lan-
deten vor Gericht, wo ihnen vorgeschla-
gen wurde, den Kon�ikt per Mediation 
beizulegen. Bei Wirtschaftsmediator Mi-
chael Plassmann einigten sich Zwanz-
ger und sein Ex-Partner innerhalb eines 
Tages – Zwanzger erhielt für die entgan-
genen Provisionen Softwarerechte statt 
Bargeld und war ebenso zufrieden wie 
sein Kontrahent. Heute arbeiten Zwanz-
ger und sein damaliger Gegner wieder er-
folgreich zusammen. 

Rechtsanwalt Plassmann, der Zwanz-
gers Verfahren betreute und in Berlin 
zu den erfahrensten Mediatoren gehört, 
weiß aus der Praxis zu berichten, dass 
rund 75 Prozent aller Mediationen zum 
Erfolg führen (siehe Interview S. 16). „Die 
große Chance besteht darin, dass in der 
Mediation nicht mehr wie vor Gericht die 
Rechtspositionen im Vordergrund stehen, 
sondern danach gefragt wird, was die 
Mandanten wirklich wollen.“ Plassmann 
bedauert, dass sich die außergerichtliche 
Mediation in Deutschland noch nicht so 
recht durchgesetzt hat: „Bei uns gibt es 
immer noch mehr Angebot als Nachfrage 
– die Unternehmer müssen davon über-
zeugt werden, dass Mediation ein hoch-
professionelles Verfahren in der außer-
gerichtlichen Streitbeilegung ist, in dem 
man zu passgenauen Lösungen kommen 

kann, an denen man auch noch aktiv mit-
gewirkt hat.“ 

Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass man den richtigen Mediator aus-
wählt. Ein quali�zierter Mediator soll-
te juristisch vorgebildet, kommunika-
tiv und psychologisch bewandert sein. 
„Zwischen dem Mediator und den betref-
fenden Parteien sollte ein Vertrauensver-
hältnis bestehen“, sagt �omas Robrecht 
vom Bundesverband Mediation, „damit 
steht und fällt eine Schlichtung.“ Sowohl 
die IHK Berlin als auch die lokale Rechts-
anwaltskammer führen Listen mit Medi-
atoren zu fast jedem Streitthema. 

Normalerweise werden bei Media-
tionen Stundensätze vereinbart. „Man 
kann sich aber auch auf Pauschalver-
gütungen verständigen, das hängt vom 
Schwierigkeitsgrad des Kon�ikts ab“, sagt 
Wirtschaftsmediator Michael Plassmann. 
„Der große Vorteil besteht darin, dass die 
Streitparteien das Honorar individuell mit 
dem Mediator aushandeln können; sie 
sind also nicht an eine Gebührentabel-
le gebunden.“ Bei den Schiedsgerichts-
verfahren gebe es unterschiedliche Mög-
lichkeiten: „Man kann sich am Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz orientieren oder 
auch an den Vergütungsverordnungen 
der Deutschen Institution für Schiedsge-
richtsbarkeit.“ Plassmann: „Je höher der 
Streitwert ist, desto interessanter wird die 
außergerichtliche Einigung.“

Das neue Mediationsgesetz bestä-
tigt die Linie der IHK, ihren Mitgliedern 
auch in Kon�iktsituationen mit Rat und 
Tat konstruktiv zur Seite zu stehen. Die 
IHK-Bereichsleiterin für Handelsregis-
ter, Sachverständigenwesen und Schlich-
tung, Bettina Schoenau, und ihre Kolle-
gin Katrin Dummer sind sich jedenfalls 
einig: „Kon�iktbeilegung ohne Inan-
spruchnahme der Gerichte ermöglicht 
wirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige 
Lösungen, und die Vielfalt an schnel-
len, kostengünstigen und zukunftsori-
entierten Alternativen für Unternehmer 
ist groß.“ Die IHK biete kompetente Be-
ratung über Vor- und Nachteile der an-
erkannten Verfahren und unterstütze 
Streitparteien jederzeit bei der gütlichen 
Einigung (siehe Kasten S. 15).

Bleibt zu ho�en, dass Bundesjustiz-
ministerin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger recht behält, als sie über die 
Zukunft außergerichtlicher Kon�iktlö-
sungen schwärmte: „Justitia wird immer 
noch eine Waage in der Hand halten, aber 
immer öfter ohne Schwert auftreten.“  

Heinrich Zwanzger einigte sich per 
Mediation mit einem Geschäftspartner

INFO-VERANSTALTUNG

Mehr zum Thema außergerichtliche 
Kon�iktbeilegung gibt es auf der Veran-
staltung „Schlichten in Berlin“ am Frei-
tag, 24. Juni, 14 bis 18 Uhr, im Ludwig 
Erhard Haus. Ausrichter sind IHK, Hand-
werkskammer, Senatsverwaltung für Jus-
tiz, Verbraucherzentrale und Berliner 
Anwaltsverein. In Anwesenheit der Justiz-
senatorin werden Berliner Schlichtungs-
angebote vorgestellt,  praktische Tipps 
helfen bei der Suche nach der passenden 
Kon�iktlösungsform. 

www.ihk-berlin.de (Dok.-Nr. 85036)



Berlin Partner GmbH

Der Berliner Unternehmensservice 
Mehr Wirtschaftsförderung 
für Unternehmen in Berlin

Expansion und Standortsuche sind entscheidend für 
die Ent wicklung Ihres Unternehmens. Der Unterneh-
mensservice sorgt dafür, dass Sie die Standortvorteile 
Berlins und die Angebote aller Akteure der Berliner 
Wirtschaftsförderung gebündelt und maßgeschneidert 
nutzen können.

Ihr Unternehmen will am Standort Berlin wachsen?
Nutzen Sie das Portfolio des Berliner Unternehmensservice!
Wir vermitteln die richtigen Kontakte und unterstützen Ihre 
Wachstums- und Entwicklungspläne in Berlin bis zu 
ihrer Umsetzung – aktiv, lösungsorientiert und kostenlos: 
>  Standortberatung und Suche nach Büros und Gewerbe-Immobilien
> Lösungen zu Förderungs- und Finanzierungsfragen
> Rekrutierung und Qualifizierung von Fachkräften
> Behörden- und Genehmigungsmanagement
> Informationen zum Technologie- und Innovationstransfer
> Außenwirtschaftsförderung zur Erschließung neuer Märkte

Ihr Weg zum Unternehmensservice – unkompliziert und 
schnell! Nutzen Sie das Online-Formular auf der Unterneh-
mensservice-Website: 
Unsere Beraterinnen und Berater melden sich umgehend zurück 
und entwickeln mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr 
Unternehmen.

www.berlin-partner.de/unternehmensservice

Abonnieren Sie unseren Newsletter zu aktuellen 
Projekten und Best Practices! 
www.berlin-partner.de/unternehmensservice-aktuell

Berlin Partner GmbH 
Ludwig Erhard Haus | Fasanenstraße 85 | 10623 Berlin 
unternehmensservice@berlin-partner.de | www.berlin-partner.de

ANSPRECHPARTNER

Einigungsstelle für Wettbe-
werbsstreitigkeiten
Für Unternehmer, die aus wett-
bewerbsrechtlichen Gründen 
abgemahnt werden bzw. abge-
mahnt haben
Kontakt:
IHK, Katrin Dummer
Tel.: 030/ 315 10 -281
E-Mail: du@berlin.ihk.de
www.ihk-berlin.de 
(Dok.-Nr. 62543)

Schlichtungsstelle für kauf-
männische Streitigkeiten
Für unternehmerische und ge-
sellschaftsrechtliche Kon�ikte
Kontakt:
IHK, Sabine Zschache
Tel.: 030 / 315 10-502
E-Mail: zs@berlin.ihk.de
www.ihk-berlin.de
(Dok.-Nr. 62512)

Schlichtungsstelle für 
IT-Streitigkeiten
Für Kon�ikte zwischen An-
bietern und Kunden von IT-Pro-
dukten und -Leistungen
Kontakt:
IHK, Sabine Zschache
Tel.: 030/3 15 10-502
E-Mail: zs@berlin.ihk.de
www.ihk-berlin.de 
(Dok.-Nr. 62514)

Schlichtungsstelle zur Beile-
gung von Streitigkeiten zwi-
schen Auszubildenden und 
Ausbildenden
Für Kon�ikte zwischen Azu-
bi und Betrieb, wenn es zu Ab-
mahnungen oder sogar Kündi-
gungen kommt. 
Kontakt: 
IHK, Elsa Stoye, 
Tel.: 030/3 15 10-361
E-Mail: sto@berlin.ihk.de
www.ihk-berlin.de 
(Dok.-Nr. 21590)

Benennung von  
Schiedsrichtern
Auf Grund von vertraglich ver-
einbarten Schiedsgerichtsklau-

seln bestimmt die IHK einen 
Schiedsrichter.
Kontakt:
IHK, Sabine Zschache
Tel.: 030 / 315 10-502
E-Mail: zs@berlin.ihk.de

Benennung von 
Schiedsgutachtern
In Kauf-, Miet- oder Bauwerk-
verträgen wird oftmals verein-
bart, dass bei Streit der Par-
teien darüber, ob z. B. Mängel 
vorhanden sind oder die Höhe 
des Mietzinses angemessen ist, 
dies durch einen von der IHK 
benannten Sachverständigen 
als Schiedsgutachter für beide 
Parteien verbindlich entschie-
den werden soll. Auf Antrag 
eines (oder auch aller) Vertrags-
partners benennt die IHK einen 
Schiedsgutachter, der dann von 
den Parteien zu beauftragen ist 
(entgeltp�ichtiger Service). 
Kontakt: 
IHK, Jörg Bensmann, 
Tel:: 030 / 315 10 -250
E-Mail: ben@berlin.ihk.de
www.ihk-berlin.de
(Dok.-Nr. 62839)

Schlichter- und 
Mediatorenliste
Neben den aufgeführten 
Schlichtungsstellen gibt es die 
Möglichkeit der direkten Inan-
spruchnahme einer neutralen 
unparteiischen Person zur Be-
arbeitung eines Kon�iktes. Die 
IHK Berlin bietet eine Schlich-
terliste und eine Mediatoren-
liste an.
Kontakt:
IHK, Katrin Dummer 
Tel.: 030/ 315 10 -281
E-Mail: du@berlin.ihk.de
www.ihk-berlin.de
(Dok.-Nr. 64023)

IHK-Seminar „Einführung in 
die Wirtschaftsmediation“
21. September 2011 
(280 � für IHK-Mitglieder)
www.ihk-berlin.de
(Dok.-Nr. 10922)

Schlichtungsstellen und 
Schiedsgutachter der IHK
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INTERVIEW

Berliner Wirtschaft: Herr Plassmann, wann 
sollte man versuchen, Kon�ikte im wirtschaft-
lichen Bereich außergerichtlich beizulegen?
Michael Plassmann: Störungen in Ge-
schäftsbeziehungen – das weiß jeder Un-
ternehmer - kommen leider häu�ger 
vor, als man es sich wünscht. Dann muss 
man sich genau überlegen, ob eine pro-
zessuale Auseinandersetzung, die natür-
lich immer verbrannte Erde hinterlässt, 
die einzige Lösung ist. Tritt der Kon�ikt 
mit einem Geschäftspartner auf, mit dem 
man sich vorstellen kann, auch in Zukunft 
zusammenzuarbeiten, sollte sich jeder 
Unternehmer ernsthaft die Frage stellen, 
ob der Weg zum Gericht wirklich die ein-
zige Lösung ist. In diesen Fällen sollte der 
Unternehmer mit seinem Anwalt oder 
einem erfahrenen Anwaltsmediator zu-
nächst eine seriöse Kon�iktdiagnose vor-
nehmen, bevor man sich für das Verfah-
ren entscheidet. 

Es gibt eine außergerichtliche, eine gerichts-
nahe und eine gerichtsinterne Mediation. Wie 
unterscheiden sich diese Varianten?

Mediation ist ein Verfahren, das im Ide-
alfall bereits in einer frühen Kon�iktstufe 
zur Anwendung kommt. In diesen Fällen 
– also vor der Einreichung einer Klage – 
spricht man von einer außergerichtlichen 
Mediation. Ist der Rechtsstreit bereits bei 
Gericht anhängig, kann der Richter den 
Parteien empfehlen, das Verfahren ruhen 
zu lassen und zu versuchen, den Streit im 
Wege einer Mediation zu lösen, die zwar 
außerhalb, aber gerichtsnah durchgeführt 
wird. Ergänzend bieten einzelne Gerichte 
auch gerichtsinterne Mediationen durch 
so genannte Richtermediatoren an. Die 
verfügen allerdings nicht über dieselben 
Verschwiegenheitsp�ichten wie Anwalts-
mediatoren. Als Amtsträger unterliegen 
Richtermediatoren nämlich weiterhin ih-
ren besonderen Anzeigep�ichten. Das 
bedeutet, dass ihre Verschwiegenheit 
Grenzen hat, wenn sie in ihrer Rolle als 
Mediator zum Beispiel erfahren, dass eine 
Partei gegen die Abgabeordnung oder 
das Subventionsgesetz verstoßen hat.

Wenn außergerichtlich geschlichtet werden 
soll, kann ein Mediator eingesetzt werden oder 
ein Schiedsgericht. Was sind hier die Unter-
schiede? Und was ist wann zu empfehlen?
Welches Verfahren gewählt wird, hängt 
häu�g davon ab, ob in den vertrag-
lichen Regelungen entsprechende Vorsor-
ge getroffen wurde. Das Schiedsgericht 
wird regelmäßig von streitenden Par-
teien angerufen, wenn sie sich durch eine 
Schiedsgerichtsklausel dazu verp�ichtet 
haben. Jede Partei darf in diesen Fällen 
einen vertrauten Schiedsrichter benen-
nen. Die von den Parteien ausgewähl-
ten Schiedsrichter bestimmen dann einen 
möglichst unabhängigen Vorsitzenden. 
Ein solches Verfahren kann relativ 
�exibel gehandhabt werden und 
endet regelmäßig mit einem ver-
bindlichen Schiedsspruch. In 
der Regel sind die Kon�ikte, 
die vor einem Schiedsgericht 
verhandelt werden, etwas 
komplizierter, sodass diese 
Verfahren sich auch länger 
hinziehen können. 

Wenn zwei Geschäftspartner hingegen 
eine vertraglich abgestufte Streitschlich-
tung vereinbart haben, ist es möglich, 
dass zunächst eine Mediation als erste 
Stufe gewählt wird. Erst wenn die schei-
tert, muss ein Schiedsgericht zusammen-
gestellt werden.

Sollte auch im Fall einer außergerichtlichen 
Kon�iktlösung immer ein Anwalt eingeschaltet 
werden? Oder gibt es auch Fälle, in denen dar-
auf verzichtet werden kann?
Die frühzeitige Beteiligung von Anwäl-
ten ist fast immer sinnvoll, weil schnell die 
Frage im Raum steht: Wie wäre eigent-
lich die Rechtslage, was müsste ich bei 
einem Rechtsstreit beachten? Da Medi-
atoren aufgrund ihrer Neutralität keinen 
Rechtsrat vornehmen, sind Sie unbedingt 
auf anwaltlichen Rat angewiesen, um zu 
überlegen, was im Gerichtsaal oder im 
Rahmen der Mediation möglich ist. Ein 
Fall aus meiner Praxis: Als ich im Rahmen 
einer Unternehmensnachfolge eine Me-
diation durchgeführt habe, in der große 
emotionale Kon�ikte zwischen Vater und 
Sohn bestanden, konnte ich die Media-
tion zunächst sehr gut nur mit Vater und 
Sohn durchführen. Als es aber darum 
ging, die angedachten Lösungen in ge-
sellschaftsrechtliche Verträge, in erbrecht-
liche oder familienrechtliche Lösungen zu 
kleiden, habe ich beiden Parteien emp-

„Mediationen sind zu 70 bis 80 Prozent erfolgreich“

Michael Plassmann an der 
Büste des preußischen Feldherrn 
Scharnhorst: Der Mediator sucht 
in seiner Kanzlei nach friedlichen 
Kon�iktlösungen
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fohlen, ihre Hausanwälte für die Vertrags-
gestaltung einzubinden. 

Sind Parteien, die sich außergerichtlich geei-
nigt haben, an den Schiedsspruch rechtlich ge-
bunden? Oder macht nur ein richterliches Urteil 
eine Kon�iktlösung wasserdicht?
Sowohl eine Mediation als auch ein 
Schiedsspruch können dieselbe rechtliche 

Qualität entfalten wie ein richterliches
Urteil.

Was passiert, wenn eine Mediation nicht zur Ei-
nigung führt?
Falls sie tatsächlich scheitert – ich mache 
die Erfahrung, dass rund 70 bis 80 Pro-
zent erfolgreich sind  –, stehen Ihnen wei-
terhin alle Möglichkeiten und Rechtswege 

offen. Wenn es zum Beispiel darum geht, 
über eine öffentlichkeitswirksame Ver-
handlung Druck auf den Gegner auszu-
üben, kann der Weg zum Gericht sinnvoll 
sein. Auch rechtliche Grundsatzfragen las-
sen sich nicht durch eine Mediation klä-
ren. In diesen Fällen gibt es keine Alterna-
tive zum Gericht. 
 Interview: Almut KasparF
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